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Berufsgenossenschaft/Prävention
Die Referentin der SVLFG

 2006 – 2008 Gärtnerin/Fachrichtung Zierpflanzenbau

 2009 – 2012 Gartenbaustudium B.Sc.

 2012 – 2020 Gärtnerische Praxis und Ausbilderin-
überbetriebliche Ausbildung Gartenbau, Garten- und 
Landschaftsbau, Flurfördertechnik

 seit 2020 Aufsichtsperson bei der SVLFG

Selina Möller
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Bereich Prävention (Unfallverhütung)
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Berufsgenossenschaft
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln

 Pflanzenschutzmittel dürfen nur von „Sachkundigen“ angewendet oder 

verkauft werden.

 Beim Umgang mit PSM sind zuerst die Gebrauchsanleitung und das 
Sicherheitsdatenblatt des eingesetzten Mittels zu lesen.

 Auskunft über die Risiken und die darauf abgestimmte Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA)

 Gehen Sie beim Pflanzenschutz nach dem STOP -Prinzip vor.

 Prinzip legt die Reihenfolge fest, in der gesundheitsförderliche und 
schützende Maßnahmen ergriffen werden sollten
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Berufsgenossenschaft
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
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STOP-Prinzip

 Wählen Sie Arbeitsverfahren, die den Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel 
reduzieren.

und/oder

 Pflanzenschutzmittel durch ein anderes ersetzen

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
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STOP-Prinzip

Im Arbeitsverfahren Pflanzenschutz werden folgende Arbeitsschritte 

unterschieden:

 Anmischen (konzentrierten oder anwendungsfertig verdünnten Mittel)

 Ausbringen

 Reparatur und Reinigung

 Nachfolgearbeiten (Kontakt mit Wirkstoffen durch bereits angetrockneten 

Spritzbelag auf Pflanzenoberflächen)

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
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STOP-Prinzip

Die Sicherheitsnorm EN 15695 unterteilt Traktorkabinen in vier Kategorien:

 Kategorie 1 schützen weder vor Staub, noch vor Pflanzenschutzmitteln

 Kategorie 2 schützen vor Stäuben

 Kategorie 3 schützen vor Staub und vor dem Spritznebel flüssiger 
Pflanzenschutzmitteln (Spritznebel)

 Kategorie 4 schützen vor Staub und vor dem Spritznebel flüssiger 
Pflanzenschutzmitteln (Spritznebel) und Dämpfen

Traktorkabinen
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STOP-Prinzip

 Im Rahmen einer durchdachten Arbeitsorganisation werden die Planung des 
Arbeitsablaufs und das Verhalten am Arbeitsplatz festgelegt.

 Verfügbarkeit

 Auswahl und der Pflege der persönlichen Schutzausrüstung

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
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Körperschutz
Warum ist PSA im Pflanzenschutz notwendig?

 Zulassung von Pflanzenschutzmitteln Verordnung (EG) Nr. 1107/20091 und 
im deutschen Pflanzenschutzgesetz (PflSchG)

Das BVL schreibt den Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
individuell für jedes Pflanzenschutzmittel verbindlich vor.

 Umgang mit biologisch aktiven Chemikaliengemische

Wirkung auf Lebewesen wie pflanzliche und tierische 
Schadorganismen

schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
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Körperschutz

 Inhaltsstoffe können über die Haut, die Augen oder die Atemwege in 
den menschlichen Körper gelangen.

 PSA verringert die Aufnahme in den Körper auf ein vertretbares Maß!

Unfälle 
ca. 12 % 
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Körperschutz
Wann kommt welche PSA zum Einsatz?

 lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk

konzentriertes/unverdünntes Mittel

• Schutz der Hände, des Körpers einschließlich Gesicht 
und Augen möglicherweise erforderlich 

• festes Schuhwerk, Schutzhandschuhe, eine 
Ärmelschürze und Gesichtsschild

verdünntes Mittel

• Schutz der Hände, des Körpers einschließlich Gesicht 
und Augen möglicherweise erforderlich 

• geschlossene Fahrerkabine? (Arbeitsbekleidung)
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Körperschutz
Wann kommt welche PSA zum Einsatz?

Kombination aus Arbeitskleidung, festem Schuhwerk, 
Anzug/Ärmelschürze, Schutzhandschuhen und einem Gesichtsschild

Nachfolgetätigkeiten:

 Reinigung und Entsorgung der Behälter

 Wiederbetreten des Kulturbestandes 
(erst nach Abtrocknen des Spritzbelages 
oder siehe Wiederbetretungsfrist PSM) 
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Körperschutz
Schutzanzug

Quelle: BVL
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Körperschutz

 Geeignete Ärmelschürzen müssen entweder nach EN 14605 (Typ 3 oder 4) 
oder EN ISO 27065 (Stufe C3) zertifiziert sein. 

Ärmelschürzen

Quelle: SVLFG
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Körperschutz

 Die Auswahl ist abhängig von der Konzentration des Pflanzenschutzmittels 
und der Tätigkeit.

 es gibt verschiedene Ausführungen von Schutzhandschuhen - (ISO 18889)

Schutzhandschuhe

 G2: gegen mechanische Risiken (mit hoher Dichtigkeit 

gegen Prüfchemikalien für den Umgang mit 

konzentrierten Pflanzenschutzmitteln)

 G1: nicht gegen mechanische Risiken (mit geringerer 

Dichtigkeit gegen Prüfchemikalien; NICHT für den 

Umgang mit konzentrierten Pflanzenschutzmitteln 

geeignet

 GR: teilbeschichtete Schutzhandschuhe für 

Nachfolgetätigkeiten in behandelten Kulturen mit 

(an)getrockneten Rückständen

 Alternative: Chemikalienschutzhandschuhe (EN374-1/chemische Risiken und 
EN388/mechanische Risiken)

Quelle: SVLFG
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Körperschutz

 fest angebrachte Kapuze an Arbeitskleidung oder Schutzanzug

 bei der Anwendung von PSM über Kopf in Raumkulturen (Aerosolen und 
einem möglichen Herabtropfen des Pflanzenschutzmittels)

Kopfschutz

Quelle: SVLFG
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Körperschutz

 dicht abschließende Schutzbrille (Korbbrille) oder ein 
Gesichtsschutzschild/Visier

Gesichts- und Augenschutz

Quelle: SVLFG
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Körperschutz
Atemschutz

 Wird beim Umgang mit PSM Atemschutz im Sicherheitsdatenblatt und/oder in 
der Gebrauchsanleitung des verwendeten PSM vorgeschrieben, so ist der im 
Sicherheitsdatenblatt und/oder der Gebrauchsanleitung bezeichnete Atemschutz 
zu verwenden.

• Vollmasken (EN 136) 
• Frischluft-Schlauchgeräte in Verbindung mit 

Mundstückgarnitur, Halbmaske oder Vollmaske (EN 138)
• Halbmasken (EN 140)
• Gasfilter und Kombinationsfilter (EN 141)
• Partikelfilter (EN 143)
• Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel (EN 149)
• Gebläsefiltergerät mit Maske bzw. Haube/Helm (EN 

12941/12942)
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Körperschutz
Atemschutz

 Partikelfilter (EN 143) 
 Gasfilter (EN 141) 
 Kombinationsfilter z. B. (EN 14387) oder (EN 405)
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Körperschutz
Fußschutz

 festes Schuhwerk
Kategorie „S2“ (EN20345) – geschlossener Fersenbereich, antistatische 
Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, 
Kraftstoffbeständigkeit, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

 Gummistiefel
Kategorie „S4“oder „S5“, Höhe „D“ hoch (EN20345)

Quelle: SVLFG
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Beispiel
SWITCH, Viola x wittrockiana, Botrytis c.

Quelle: Syngenta

P280 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen
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weitere Infos zum Thema

www.bvl.bund.de

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

http://www.bvl.bund.de/
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weitere Infos zum Thema

www.svlfg.de/pflanzenschutzarbeiten

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Gartenbau und Forsten

http://www.svlfg.de/pflanzenschutzarbeiten
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Gefährdungsbeurteilung

Unterweisung

Betriebsanweisungen

Arbeitsmedizinische 
Vorsorge

Betriebliche Arbeitsschutzorganisation
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Gefährdungsbeurteilung
Gefahrstoffe 

 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 6 Dokumentation
(Technische Regel Gefahrstoffe - TRGS 400)



28

Gefährdungsbeurteilung (Gefahrstoffe) 
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Gefährdungsbeurteilung
Gefahrstoffe 

Gesundheitsschäden durch Verschlucken, Einatmen, 
Hautkontakt

• Bessere Technik (…Kabinenschlepper, Aktivkohlefilter, 
…)

• Sicherheitsdatenblatt/Gebrauchsanweisung befolgen

• Gefahrstoffverzeichnis

• Sichere Lagerung/Aufbewahrung/Transport

• PSA laut Sicherheitsdatenblatt

• arbeitsmedizinische Vorsorge
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Betriebsanweisung
Gefahrstoffe/Pflanzenschutz 

Auszug einer Betriebsanweisung

 beschreibt die Gefahren, welche 
von einer Maschine, einem 
Arbeitsverfahren, einem 
biologischen Arbeitsstoff oder 
einem Gefahrstoff ausgehen 
können

 Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln beim Umgang, bei Störungen und 
Unfällen sowie Hinweise zur Ersten Hilfe und zur Entsorgung gegeben

 Sinn von Betriebsanweisungen liegt darin, auf das sicherheitsgerechte 
Verhalten der Mitarbeiter einzuwirken

Unterweisungshilfe 

(ArbSchG)
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Gefahrstoffverzeichnis (GefStoffV)
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Unterweisung
Gefahrstoffe/Pflanzenschutz 

(ArbSchG § 12)
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Unterweisung
Gefahrstoffe/Pflanzenschutz 

 Unterweisungsthema
• Praktische Übung 
• Besprochene Mängel im Arbeits- und Gesundheitsschutz
 Unterschriftenliste 

(ArbSchG § 12)
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Unterweisung
Gefahrstoffe/Pflanzenschutz 

 Unterweisungshilfen 

www.svlfg.de



35

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Mögliche Anlässe:

 Tätigkeiten mit Stoffen, die obstruktive 
Atemwegserkrankungen auslösen können

 Tragen von Atemschutzgeräten

 Umgang mit Toluol und Xylol

 Umgang mit Aromatischen Nitro- und 
Aminoverbindungen 

 Umgang mit Krebserzeugenden und 
keimzellmutagenen Stoffen

(ASiG § 2, ArbMedVV)



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Selina Möller
Bereich Prävention

Telefon 0561 785-13745
Mobil 0172 7036906

E-Mail Selina.Moeller@svlfg.de
Internet www.svlfg.de

mailto:Selina.Moeller@svlfg.de

